Anlage Nr. 1
Zur Flugplatzbenutzungsordnung Sonderlandeplatz Mühlhausen EDEQ

Regeln für Flugbetrieb ohne Betriebsleiter am Sonderlandeplatz Mühlhausen EDEQ
(Ersatz der Genehmigung „Fliegen ohne Flugleiter vom 15.02.2008 sowie der Änderung der Genehmigung vom 09.06.2008)
Stand: 01.01.2026

Grundsatz
Flugbetrieb ohne Betriebsleiter ist nur Mitgliedern des Luftsportvereines Mühlhausen e.V. gestattet.
Betriebszeiten
Betriebszeiten von Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung (BCMT) bis zum Ende der bürgerlichen Abenddämmerung (ECET)
Arten von Flugbetrieb
Alle in der Flugplatzzulassung genehmigten Flugbetriebsarten.
Freigabe-FoB-Verfahren
Eine Freigabe für Nichtmitglieder des Luftsportverein Mühlhausen e.V. ist ausgeschlossen.
Betriebssicherer Zustand der Flugbetriebsfläche
Der verantwortliche Luftfahrzeugführer hat sich vor Benutzung vom ordnungsgemäßen und hindernisfreien Zustand der Flugbetriebsflächen (Start- und Landebahn, Sicherheitsstreifen, Rollbahn, Abstellfläche) sowie An- und Abflugflächen zu überzeugen. Bei nicht ordnungsgemäßem und hindernisfreiem Zustand ist die Benutzung nicht gestattet. Schäden auf Flugbetriebsflächen und Einrichtungen des Flugplatzes sind dem Flugplatzbetreiber unverzüglich zu melden. Es gilt die in Anlage1 dieser Regelung beschriebene „Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht“
Informationsbereitstellung
Jedem verantwortlichen Luftfahrzeugführer der Fliegen ohne Betriebsleiter in Anspruch nehmen möchte ist die vorliegende Regelung bekanntzugeben und die Kenntnisnahme durch Unterschrift zu bestätigen. 
Technische Hilfsmittel
Windsack am Objekt und Startwagen.
Feuerlösch- und Rettungsmittel
Feuerlösch- und Rettungsmittel sowie Materialien für die Erste Hilfe befinden sich im Startwagen.



Rollbewegungen und Abstellen von Luftfahrzeugen
Auf dem Flugplatz sind keine Rollbahnen ausgewiesen. Das Rollen zum Startpunkt und nach der Landung erfolgt auf der Start- und Landebahn. Das Abstellen von Luftfahrzeugen hat ohne Behinderung anderer Luftfahrzeuge, Fahrzeuge und betrieblicher Abläufe auf dem Flugplatz zu erfolgen.

Zugang und Verhalten auf dem Flugplatz
Der Flugplatz ist nicht eingezäunt. Das Objekt des Flugplatzbetreibers ist teilweise eingezäunt. Der Zugang zum Flugplatz ist nur den zur Flugdurchführung gehörenden Personen gestattet. Gäste sind vom Luftfahrzeugführer oder von durch ihn eingewiesenen Personen an den Eingängen abzuholen und auch wieder dorthin zu begleiten.
Meldung von Flugbewegungen, Unfällen, Störungen auf dem Flugplatz
Flugbewegungen sind dem Flugplatzbetreiber spätestens am Folgetag zu melden: 
 - Nutzer mit vorhandenen persönlichen Zugangsdaten über Anwendung „Vereinsflieger.de“,  
- Flugunfälle und Störungen nach den deutschen und europäischen Luftverkehrsvorschriften auf dem   Flugplatz sind dem Flugplatzbetreiber unverzüglich zu melden.
Bezahlung von Entgelten 
Die Bezahlung von Entgelten an den Flugplatzbetreiber erfolgt für: 
- Nutzer der Anwendung „Vereinsflieger.de“ mit Rechnungslegung.
Sonstiges, Hinweise
Grenzpolizeiliche Maßnahmen und zollrechtliche Verfahren sind bei Flugbetrieb ohne Betriebsleiter nicht möglich.







